
Gehalt zu prüfen und entsprechend zur Zahlung anzuweisen 
hatte. Diese Zahlung erfolgte dann durch die zuständigen 
Haushaitshearheiter. Der Angeklagte traf die Verfügungen 
zur Mehrkostenerstattung alleinverantwortlich. Die Befug
nis zur sachlichen Hiohtigzeichnung bildete die e n t 
s c h e i d e n d e  V o r a u s s e t z u n g  für 
die Auszahlung der jeweiligen Beträge - ohne selbst be
reits Zahlungsanweisung zu sein. Diese Tatsäche jedoch 
ist für die Erfüllung der Voraussetzungen des § 165 StGB 
unerheblich, weil dieser Straftatbestand in seiner Stoß
richtung auf den Kampf gegen verantwortungslose Verhal- 
tensweisen im Rahmen weitragender wirtschaftlicher Ent
scheidungsbefugnisse gerichtet istTnicht aber darauf^ ob 
und welche Fehler”ïm Zuge der Ausführung^uT“häp’hgeо r d- ~_
ne ten Ebenen be gangen "werden. “" \/Ъ i j--- -
Beim Begriff Verfügungsbefugnis ist zu beachten, daß die
ser nicht mit dem zivilrechtlichen Verfügungsbegriff 
(etwa im Hinblick auf eigentumsrechtliche Übergabe § 929 
BGB) verwechselt oder identifiziert werden darf. Er ist 
auch nicht identisch mit dem Begriff der Vermögensverfü
gung beim Betrug (§ 159 bzw. § 178), wo der Betrug z. B. 
durch die^lößeTlingabe des mittels Täuschung geforder
ten Wertes an den Betrüger realisiert.wird. Die Verfü- 

j\ gungsbefügnis § теГ meint die dem Täter eingeräumte 
Befugnis, bestimnfbe^^jkonomisch bedeutsame selbständige j Dispositionen treffen zu können, so also zwischen mehreren 

- wirtschaftlich bedeutsamen Entscheidungsvarianten zu wäh- 
I len, Einfluß zu nehmyi auf Art und Weise der Produktion 
; u. ä., also z. B. auch Absatzbedingungen vertraglich aus
zuhandeln, Umfang und Art der Ware durch einen Einkäufer 
zu bestimmen u.ä.
Schließlich ist zu berücksichtigen, daß bein^S 165 StGB) 
Berührungspunkte und zumindest äußere Âhnlichkeït^r'zum 
alten Untreuetatbestand (§ 266 StGB alt) besteht. Indes 
wird es nach geltendem Recht eine ganze Reihe von Handlun
gen geben, die nunmehr als eigentumsdeliktisch zu klassi-
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